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(Fortsetzung).

^
6. Das Präsidium übernimmt Herr Michel, Mcepräsident

des Ceniralvorstandes, für das folgende Trakiandum G e-

Kerbe-Gesetzgebung.
Herr Centralprästdent Scheidegger erhält das Wort zu

seinem Referat und zur Begründung der diesbezüglichen
Anträge des Ceniralvorstandes. Einleitend beleuchtet Redner
die Vor- und Nachteile der frühern Handwerks-Organisationen,
der Zünfte; er führt aus, wie diese, so lange fie ihre Auf-
gäbe richtig erfaßten und in demokratischer Weise durch- >

richten an das

führten, die mächtigsten Stützen der Civilisation, geordneter
soc'aler und wirtschaftlicher Zastände, die Förderer von Zucht,
Ehrbarkeit, eines glücklichen Familienlebens, der Wehrhaftig-
keit ec. waren; wie sie aber später diese demokratische Grund-
läge verließen und den Boden der Einseitigkeit und Eng-
Herzigkeit betraten; wie die Auffassung über Rechte und
Pfl chien der Zünfte in einen unerträglichen Zwang aus-
artete, der mit dem damaligen Zeitgeist nicht länger zu vcr-
einbaren war. Dessenungeachtet war man schon damals
und ist noch heute vielfach der Ansicht, man sei mit dem

Uebergang von einem grenzenlosen Zwang in eine ebensolche

Gewerbefreiheii, von einem Extrem in das andere geraten,
was denn auch an Hand der seither gemachten Erfahrungen
bestätigt wird.

Der Redner durchgeht nun die Entstehung der heutigen
Berufsv-rbände, die bereits vor 50 Jahren, also schon vor
den letzten Aufhebungen der Zünfte in der Schweiz begonnen
hat. Der Umstand, daß heute schon über 120 solcher Ver-
bände in unserm kleinen Lande bestehen, sei der beste Beweis,
wie das Bedürfnis des gegenseitigen Anschlusses und der
gemeinsamen Pflege des beruflichen Arbeitsfeldes im Volke
vorhanden sei. Die Thätigkeit dieser neuen Verbände er-
streckte sich auf verschiedene Gebiete. Ihre Wirksamkeit be-
stund vor allem in einem gegenseitigen Kampf, sodann auch
in der Anstrebung schützender Gesetzesbestimmungen, wie z. B.
Fabrik- und Hastpflichtgesetz, Obligationenrecht, Betreibungs-
und Konkursgesetz zc. ; ferner wurde die Selbsthilfe erprobt
durch Produktiv-, Einkaufs- und Verkaufsgenosftnschaften,
Förderung der Berufslehre, Abhaltung von Fachkarsen, Ver-
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